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§ 8

Verbindlichkeit in der ökonomischen und 
wissenschaftlich-technischen Zusammenarbeit 

mit den Mitgliedsländern des RGW sowie anderen 
Ländern, die der Konvention beigetreten sind

(1) In den mehr- und zweiseitigen Verträgen u. ä. Doku
menten und der technischen Dokumentation sollen die betref
fenden RGW-Standards genannt werden; sie sind seitens der 
DDR jedoch auch dann als Inhalt der Verträge usw. anzu
sehen, wenn sie nicht ausdrücklich genannt wurden, es sei 
denn, daß eine nach Abs. 3 zulässige Abweichung vereinbart 
wurde,

(2) Die Partner von mehr- und zweiseitigen Verträgen 
u. ä. Dokumenten sollen mit Eintritt der Rechtswirksamkeit 
neuer RGW-Standards die entsprechende Änderung bestehen
der Verträge vereinbaren, wenn das ökonomisch und tech
nisch zweckmäßig ist.

(3) Abweichungen von RGW-Standards sind in der ökono
mischen und wissenschaftlich-technischen Zusammenarbeit 
der DDR nur zulässig, wenn dafür vom Präsidenten des 
ASMW eine Ausnahmegenehmigung erteilt wurde. Diese 
Bedingung gilt unabhängig davon, ob die Abweichung sei
tens der DDR oder seitens des Partners oder von beiden 
Seiten angestrebt wird.

(4) In den Fällen, in denen für die zu vereinbarenden Lie
ferungen und Leistungen noch keine RGW-Standards vor
liegen, bzw. bei zu vereinbarenden Lieferungen und Leistun
gen mit Ländern, die der Konvention über die Anwendung 
der Standards des Rates für Gegenseitige Wirtschaftshilfe 
nicht beigetreten sind, gelten die Bestimmungen der Vierten 
Durchführungsverordnung vom 16. Mai 1973 zum Vertrags
gesetz — Wirtschaftsverträge zur Sicherung des Exports und 
des Imports - (GBl. I Nr. 29 S. 277).

§ 9

Verbindlichkeit als staatliche Standards der DDR

(1) RGW-Standards werden ohne inhaltliche Veränderun
gen in das nationale Standardwerk der DDR eingeführt.

(2) RGW-Standards sind für die gesamte Volkswirtschaft 
der DDR verbindlich. Der sachliche Geltungsbereich des 
RGW-Standards wird durch seinen Titel bestimmt.

(3) DDR-Standards, Fachbereichstandards und Werkstan
dards, die mit einem RGW-Standard inhaltlich übereinstim
men oder gegenüber dem RGW-Standard abweichende Fest
legungen treffen, sind zum Zeitpunkt der Verbindlichkeit 
des RGW-Standards außer Kraft zu setzen. Ab diesem Zeit
punkt ist die Bezugnahme auf sie in Verträgen usw. nicht 
mehr zulässig. Bestehende Verträge sind entsprechend zu 
ändern; mit dem Zeitpunkt der Verbindlichkeit des RGW- 
Standards tritt die Änderung bestehender Verträge — auch 
ohne ausdrückliche Vereinbarung der Partner — kraft Ge
setzes ein.

(4) DDR-Standards, Fachbereichstandards und Werkstan
dards, die zu einem RGW-Standard in inhaltlicher Beziehung 
stehen, sind — sofern erforderlich — so zu verändern, daß 
sie zum Verbindlichkeitstermin des RGW-Standards zu die
sem nicht im Widerspruch stehen.

(5) Für Abweichungen von RGW-Standards gelten — unter 
Berücksichtigung des § 8 Abs. 4 — die gleichen Vorschriften 
wie bei Abweichungen von DDR-Standards.

(6) Im übrigen gelten für RGW-Standards als staatliche 
Standards der DDR die Vorschriften über DDR-Standards 
sinngemäß.

§ 10
Ordnungsstrafen

Die in den Rechtsvorschriften der DDR geltenden Regelun
gen über Ordnungsstrafen auf dem Gebiet der Standardisie
rung finden hinsichtlich der RGW-Standards volle Anwen
dung.

§ И
Schlußbestimmungen

(1) Diese Verordnung tritt am gleichen Tage in Kraft, wie 
die Konvention vom 21. Juni 1974 über die Anwendung der 
Standards des Rates für Gegenseitige Wirtschaftshilfe.*

(2) Durchführungsbestimmungen zu dieser Verordnung er
läßt der Präsident des ASMW.

Berlin, den 19. September 1974

Der Ministerrat 
der Deutschen Demokratischen Republik

M i t t a g
Erster Stellvertreter des Vorsitzenden

* Der Tag des Inkrafttretens wird im Gesetzblatt der DDR Teil II 
bekanntgemacht.

Anordnung Nr. 20* 
über die Ausgabe von Gedenkmünzen 

der Deutschen Demokratischen Republik
vom 29. Oktober 1974

§ 1

(1) Die Staatsbank der Deutschen Demokratischen Republik 
gibt auf Grund des § 5 Abs. 1 des Gesetzes vom 1. Dezember 
1967 über die Staatsbank der Deutschen Demokratischen Re
publik (GBl. I Nr. 17 S. 132) mit Wirkung vom 8. November 
1974 neue Gedenkmünzen im' Nennwert von 10 Mark der 
Deutschen Demokratischen Republik in Umlauf. Die Ausgabe 
erfolgt anläßlich des 200. Geburtstages von Caspar David 
Friedrich.

(2) Die Gedenkmünzen haben folgendes Aussehen:
a) Vorderseite

Kopfbildnis von Caspar David Friedrich, umgeben von 
einer kreisförmigen Linie und der Umschrift „CASPAR 
DAVID FRIEDRICH • 1774-1840 • “.

b) Rückseite
Staatswappen der Deutschen Demokratischen Republik 
und Umschrift „DEUTSCHE DEMOKRATISCHE REPU
BLIK * 1974 10 MARK *“.

c) Rand
Glatt, mit vertiefter Inschrift „10 MARK * 10 MARK * 
10 MARK

§ 2  4
Die Gedenkmünzen bestehen aus einer Legierung von 

625 Teilen Silber und 375 Teilen Kupfer, haben einen Durch
messer von 31 mm und ein Gewicht von 17,0 g.

§3
Diese Anordnung tritt am 8. November 1974 in Kraft.

Berlin, den 29. Oktober 1974

Der Präsident 
der Staatsbank 

der Deutschen Demokratischen Republik
K a m i n s k y

* Anordnung Nr. 19 vom 23. Juli 1974 (GBl. I Nr. 40 S. 378)


